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ömd>ie<kne$,
f Sanmeifter Qo^ann Steter In [RieöcrgoSgen

(Soloifjurn) fiarli im Éllet non 52 (fahren an einem
fpergleiben. Rimberte non Sauten hatte er feit einem
Sierteljahrhunbert überall im [Hieberamte erftellt, ein
ehrenwerter, gewiffenljafter, etnfidjtiger ©efcljäftSmann
non unermüblid)er IrbeitSfraft, trot; förperlidjer Seiben.
Ungeachtet fetner Kränflidjfeit arbeitete er unermüblicf)
in feinem großen, roeit oerjroeigten ©efc^äfte, am Sage
auf ben Soupieren, bis fpät in bie ïRac£)t hinein hinter
feinen Sauplänen unb ©efdjäftSbfichern, baS Sorbilb
eines arbeitSfreubigen, aufopferungsfähigen SRelfierS. Siel
ju früh ifi fetner gamilie, fetnen zahlreichen Irbeitern,
feinem erfolgreichen SBirfen entriffen morben.

f ©djmtebinetfter (ffd) In ©olathuw. Im 20. Sept.
ftarb in ©olothurn im liter oon 62 fahren ber in
weiten Greifen befannte Schmiebmetfter ^fet), ein tüch»

tiger SerufSmann unb angefehener Sürger.

©in neneS Stromreglement öeS ftäötifchen ©leftri»
gitätSwerfeS SRorfcfjacf). (Korr.) Seim Inïauf beS ©leftri»
gitätSwerfeS ffelfenberger burdj bie ©emetnbe (auf 1. jfa»
nuar 1913) würbe ber PretS für eleftrifdjeS Sicht oon
60 auf 55 [Hp. bie KW»Stb. herabgefetgt. ®amit war
aber all benen noch nicht gebient, bie bem ^Doppeltarif
ben Sorgug geben.

®aS neue [Hegulatio bringt neben btefen Serbeffe»

rungen auch eine [Rabattfïala, bie bei ben früheren Se»

ftlgern gängltcf) fehlte,
®te wichtigften Seftimmungen beS neuen [ReglementeS

fïnb :
1. ®ie ©rftellung ber 3uleitungen geflieht auf

[Rechnung beb ©teftrigitätSmerfeS ; nur bei aufjergewöhn»
lieh langen Settungen wirb eine Settragsleiftung feitenS
beS Ibonnenten oorbehalten.

2. ®ie ©trompretfe betragen:
a) gür Seteucf)iungSgwecfe 55 [Hp. bie KW» ©tunbe

begw. 12,1 [Rp. bie lmp.»Stb.
b) Sei ©tromabgabe für SeleuchtungSgroecfe, fowte für

Kleinfraftanfchlüffe, letjtere bis 1 KW, fann ein

®oppeltarifgät)Ier oerlangt werben. ®ann foftet
ber „SageSftrom" 30 [Hp. bie KW»©tb., ber ©trom
währenb ber Seleucf)tungSgeit (Sperrgelt) 55 [Hp.
bie KW=Stb.

c) Sei Kleinfraftanfdljlüffen über 1 KW betragen bie

Preife nach Doppeltarif 25 begw. 45 [Hp. bie

KW ©tb.
(fn allen brei fallen werben auf ben QahreSoerbraudf)

[Rabatte gewährt bis auf 12%.
3. ®te Kongeffionierung oon (fnftaßateuren, fowie

ber ©rlafj befonberer Sorfchriften über ©rftellung oon
fpauStnfiallationen ift bem Kleinen ©emelnberat über»

tragen.
®aS [Reglement tritt am 1. Dftober 1913 in Kraft.

®a§ neue teffinifdje ©efeß über Den gewerblichen
Unterricht tritt mit bem beginnenben Schuljahr in Kraft,
baS ber ©rofje [Rat im oergangenen (fahr angenommen
hat. ®aS ©efet; bringt wefeniltcfie [Reformen in päba»
gogifcher wie in fokaler £>inficbt. Sor allen ®ingen ben

3wang für alle gabrif» unb SBerfftättenarbeiter, bie ©e
werbefchuten nom 14. bis 19. (fahre gu befugen unb
bie Serpflichtung ber Irbeitgeber, ben jungen Seuten bie

nötige 3eit gum Scfuche beS Unterrichts gu geben. Sine
anbete wichtige [Heuerung befteht in ber ©inrichtung eines
KurfuS über SerwaItungSangelegenf)eiten unb allgemeine
Silbung im Infchlufj an ben 3ei<hen Unterricht unb bie

Schaffung oon Saboratorlen=2Berfftäüen für ben praf»
tifefsen Unterricht im ÇanbmerL 3" Sugano wirb neben
ber ©cfçule für beforatioe Kunft, bie als ©rgängung ber

©emerbefchule bient, ein Seminar gur luSbilbung ber
©ewerbefchuHehrer gegrünbet werben. ®iefe ©ewerbe»
fchulen werben an ber SanbeSauSfMung in Sern 1914
buret; bie ©emetbefchule oon Irgo oertreten fein, bie fid)
befonberS mit ber Serarbeitung ber Steine unb beS
SRarmorS ber bortigen ©egenb befafjt. ®en bjß^erett
gewerblichen Unterricht wirb bie Schule für beforatioe
Kunft in Sugano repräfentteren, ber bie ®eforation einer
£jat(e an ber ©htgangStür beS paoillonS für gewerb»
liehen Unterricht übertragen worben ift.

©djoopfche äHetallifierungSpatente. (fn Sonbon ift
She Sritifh SUietal Sprai) ©omp. Stb. mit einem nomi»
netlen Kapital oon 70,000 Sfir. gegrünbet worben. ®tefe
©efeHfdfjaft hot bie ©choopfdjen SRetallifierungSpatente
für ©rofjbritannien unb bie britifcfien Kolonien erworben.

5eitcrliii=3lparflt „îlatifccil".
®ie äRaterialprüfungSanftalt bei ©djweij. ©leftro»

tedjnifchen Seretni hat etngefjenbe Serfudje mit
gwei „[Rabifal" lpparaten gemacht. 9GBit ent»

nehmen bem bieSbegüglidjen Prüfungsbericht beS

|)errn Dberlngenieur ff. ©erber in Zürich folgenbeS:

„Seseichnung ber jprüfobjefte : 1. „[Rabifal" Stödten»
ffeuerlöfcher Sppe Ii mit Seberriemen pm Umhängen,
auSjtehbarem 9Heffingrohr oon 1,2 m ausgesogener Sänge
unb einer puloerfültung oon 6 kg. ffutn luSblafen
beS PuloerS ift ber Ipparat mit einem Slafebalg auS»

gerüftet, welcher oon tpanb betätigt wirb. ®er Ipparat
trägt auf einer aufgeliebten ©tifette eine ©ebraudhSan»
weifung aber feine [Hummer.

2. „[Rabifal" ffeuerlöfcher [Hr. 04686 befteht auS
einem jpltnbrifdhen ÜRefftnggefäfj oon 70 cm ^öhe,
15 cm ®urdhmeffer unb 10 1 jfnhalt.

®er Ipparat, welcher feine ©hemifalien im SGßaffer

hat, wirb nur mit reinem SBaffer unb einer Patrone,
welche ©heotifalien unb Säure in jmet übereinanber»

tiegenben ©laSplinbern enthält, geloben, mittels eines
ÜRetaügriffeS mit ber jpanb gefaxt unb bie bartn ent»

haltene fflüffigfeit burd) eine Öffnung oon 2,5 mm
Surdjmeffer, welche am oberen Seile beS ©efäfjeS an»

gebracht ift, unter ®rucf auSgefpri^t. luf einer auf»
geflebteu Papier » ©tifette trägt ber Ipparat eine fürje
©ebrauchsanweifung. Irl unb Umfang ber Prüfungen:
@S würben guerft bie oerwenbeten Söfchmaterialien —
Puloer unb gebraudhSfertige fflüffigfeit — für fid) auf
eleftrifche ©igenfc^aften geprüft, bann SpannungSoerfucf)e
mit ben Ipparaten im Setrtebe oorgenommen unb
ple^t jfeuerlöfchoerfuche in Inwefenheit beS luftrag»
geberS angeftellt:

9Hit Del: ©ine in heftigem Sranb befinbliche öl»
fchicht oon ca. 3 cm ®icfe unb 40 cm Sreite unb
120 cm Sänge würbe in ca. einer halben SHinute mit
bem Srocfen=ffeuerlöfcf)=lpparat gelöfcf)t. ®abei be=

beefte fich baS Öl mit einer braunen Schicht, welche
bie Suftpfuhr oeihinberte unb welche fich bann rafcf)
wieber auflöfte, fo ba^ baS öl, fo lange hetf), mit einem
3ünbholg wieber angejünbet werben fonnte. SRit bem

^euerlöf^ Ipparat [Hr. 04686 würbe ba§ Öl ebenfalls
in weniger als einer SRinute gelöfcht, lang beoor bie

IpparatenfüEung oerbraudjt war. ®abei bedtte fidh baS

Dl e6enfaüs mit einer braunen Schicht, welche bie Suft»

pfuljr hiuberte, bie aber lange auf bem öl flehen blieb,
foöafi biefeS fowett erfaltete, bah es ntdht mehr mit
einem Streichholg angepnbet werben fonnte.

2Hit leicht brennbaren ©egenftänben, beftehenb
auS Papier, |>olgwoße unb puhfäben, welche mit SranS»

formatorenöl, Petroleum unb Sengin begoffen worben
waren: ®ie Sranbftätte bilbete eine freiS»
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ytnchkàtt.
1- Baumeister Johann Meier in Niedergösgen

(Solothurn) starb im Alter von 52 Jahren an einem
Herzleiden. Hunderte von Bauten hatte er seit einem
Vierteljahrhundert überall im Niederamte erstellt, ein
ehrenwerter, gewissenhafter, einsichtiger Geschäftsmann
von unermüdlicher Arbeitskraft, trotz körperlicher Leiden.
Ungeachtet seiner Kränklichkeit arbeitete er unermüdlich
in seinem großen, weit verzweigten Geschäfte, am Tage
auf den Bauplätzen, bis spät in die Nacht hinein hinter
seinen Bauplänen und Geschäftsbüchern, das Vorbild
eines arbeitsfreudigen, aufopferungsfähigen Meisters. Viel
zu früh ist er seiner Familie, seinen zahlreichen Arbeitern,
seinem erfolgreichen Wirken entrissen worden.

P Schmiedmeister Jsch in Solothurn. Am 20. Sept.
starb in Solothurn im Alter von 62 Iahren der in
weiten Kreisen bekannte Schmiedmeister Jsch. ein tüch-
tiger Berufsmann und angesehener Bürger.

Ein neues Stromreglement des städtischen Elektri-
zitätswerkes Rorschach. (Korr.) Beim Ankauf des Elektri-
zitätswerkes Helfenberger durch die Gemeinde (auf 1. Ja-
nuar 1913) wurde der Preis für elektrisches Licht von
60 auf 55 Rp. die XtV-Std. herabgesetzt. Damit war
aber all denen noch nicht gedient, die dem Doppeltarif
den Vorzug geben.

Das neue Regulativ bringt neben diesen Verbesse-

rungen auch eine Rabattskala, die bei den früheren Be-
fitzern gänzlich fehlte.

Die wichtigsten Bestimmungen des neuen Reglementes
sind:

1. Die Erstellung der Zuleitungen geschieht auf
Rechnung des Elektrizitätswerkes; nur bei außergewöhn-
lich langen Leitungen wird eine Beitragsleistung seitens
des Abonnenten vorbehalten.

2. Die Strompreise betragen:
n) Für Beleuchtungszwecke 55 Rp. die XIV- Stunde

bezw. 12,1 Rp. die Amp.-Std.
b) Bei Stromabgabe für Beleuchtungszwecke, sowie für

Kleinkraftanschlüsse, letztere bis 1 XIV, kann ein

Doppeltarifzähler verlangt werden. Dann kostet
der „Tagesstrom" 30 Rp. die XIV-Std., der Strom
während der Beleuchtungszeit (Sperrzeit) 55 Rp.
die XIV-Std.

o) Bei Kleinkraftanschlüssen über 1 X VV betragen die

Preise nach Doppeltarif 25 bezw. 45 Rp. die

XVV-Std.
In allen drei Fällen werden auf den Jahresverbrauch

Rabatte gewährt bis auf 12°/o.
3. Die Konzessionierung von Installateuren, sowie

der Erlaß besonderer Vorschriften über Erstellung von
Hausinstallationen ist dem Kleinen Gemeinderat über-
tragen.

Das Reglement tritt am 1. Oktober 1913 in Kraft.

Das neue tessinische Gesetz über den gewerblichen
Unterricht tritt mit dem beginnenden Schuljahr in Kraft,
das der Große Rat im vergangenen Jahr angenommen
hat. Das Gesetz bringt wesentliche Reformen in päda-
gogischer wie in sozialer Hinsicht. Vor allen Dingen den

Zwang für alle Fabrik- und Werkstättenarbeiter, die Ge-
werbeschulen vom 14. bis 19. Jahre zu besuchen und
die Verpflichtung der Arbeitgeber, den jungen Leuten die

nötige Zeit zum Besuche des Unterrichts zu geben. Eine
andere wichtige Neuerung besteht in der Einrichtung eines
Kursus über Verwaltungsangelegenheiten und allgemeine
Bildung im Anschluß an den Zeichen Unterricht und die

Schaffung von Laboratorien-Werkstätten für den prak-
tischen Unterricht im Handwerk. In Lugano wird neben
der Schule für dekorative Kunst, die als Ergänzung der

Gewerbeschule dient, ein Seminar zur Ausbildung der
Gewerbeschullehrer gegründet werden. Diese Gewerbe-
schulen werden an der Landesausstellung in Bern 1914
durch die Gewerbeschule von Arzo vertreten sein, die sich

besonders mit der Verarbeitung der Steine und des
Marmors der dortigen Gegend befaßt. Den höheren
gewerblichen Unterricht wird die Schule für dekorative
Kunst in Lugano repräsentieren, der die Dekoration einer
Halle an der Eingangstür des Pavillons für gewerb-
lichen Unterricht übertragen worden ist.

Schoopsche Metallisierungspatente. In London ist
The British Metal Spray Comp. Ltd. mit einem nomi-
nellen Kapital von 70,000 Lstr. gegründet worden. Diese
Gesellschaft hat die Schoopschen Metallisierungspatente
für Großbritannien und die britischen Kolonien erworben.

ZciierlW-AMwt „MM".
Die Materialprüfungsanstalt des Schweiz. Elektro-

technischen Vereins hat eingehende Versuche mit
zwei „Radikal"-Apparaten gemacht. Wir ent-
nehmen dem diesbezüglichen Prüfungsbericht des

Herrn Obertngenieur F. Gerber in Zürich folgendes:

„Bezeichnung der Prüfobjekte: 1. „Radikal" Trocken-
Feuerlöscher Type 11 mit Lederriemen zum Umhängen,
ausziehbarem Meffingrohr von 1,2 m ausgezogener Länge
und einer Pulverfüllung von 6 Zum Ausblasen
des Pulvers ist der Apparat mit einem Blasebalg aus-
gerüstet, welcher von Hand betätigt wird. Der Apparat
trägt auf einer aufgeklebten Etikette eine Gebrauchs«»-
Weisung aber keine Nummer.

2. „Radikal" Feuerlöscher Nr. 04686 besteht aus
einem zylindrischen Messinggefäß von 70 om Höhe,
15 om Durchmesser und 10 ì Inhalt.

Der Apparat, welcher keine Chemikalien im Wasser
hat, wird nur mit reinem Wasser und einer Patrone,
welche Chemikalien und Säure in zwei übereinander-
liegenden Glaszylindern enthält, geladen, mittels eines

Metallgriffes mit der Hand gefaßt und die darin ent-
haltene Flüssigkeit durch eine Öffnung von 2,5 mm
Durchmesser, welche am oberen Teile des Gefäßes an-
gebracht ist, unter Druck ausgespritzt. Auf einer auf-
geklebten Papier-Etikette trägt der Apparat eine kurze
Gebrauchsanweisung. Art und Umfang der Prüfungen:
Es wurden zuerst die verwendeten Lösch Materialien —
Pulver und gebrauchsfertige Flüssigkeit — für sich auf
elektrische Eigenschaften geprüft, dann Spannungsversuche
mit den Apparaten im Betriebe vorgenommen und
zuletzt Feuerlöschversuche in Anwesenheit des Auftrag-
gebers angestellt:

Mit Oel: Eine in heftigem Brand befindliche Ol-
schicht von ca. 3 om Dicke und 40 om Breite und
120 om Länge wurde in ca. einer halben Minute mit
dem Trocken-Feuerlösch-Apparat gelöscht. Dabei be-
deckte sich das Öl mit einer braunen Schicht, welche
die Luftzufuhr verhinderte und welche sich dann rasch
wieder auflöste, so daß das Ol, so lange heiß, mit einem
Zündholz wieder angezündet werden konnte. Mit dem
Feuerlösch Apparat Nr. 04686 wurde das Ol ebenfalls
in lveniger als einer Minute gelöscht, lang bevor die

Apparatenfüllang verbraucht war. Dabei deckte sich das
Ol ebenfalls mit einer braunen Schicht, welche die Luft-
zufubr hinderte, die aber lange auf dem Ol stehen blieb,
sodaß dieses soweit erkaltete, daß es nicht mehr mit
einem Streichholz angezündet werden konnte.

Mit leicht brennbaren Gegenständen, bestehend
aus Papier, Holzwolle und Putzfäden, welche mit Trans-
sormatorenöl, Petroleum und Benzin begossen worden
waren: Die Brandstätte bildete eine kreis-
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